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Parlamentarischer Vorstoss 
 

Vorstoss-Nr.: 241-2021 
Vorstossart: Postulat 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2021.RRGR.360 
  
Eingereicht am: 29.11.2021 
  
Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Ritter (Burgdorf, glp) (Sprecher/in) 

 
 

 Rappa (Burgdorf, Die Mitte) 
 
 

Weitere Unterschriften: 0 
  
Dringlichkeit verlangt: Ja 
Dringlichkeit gewährt: Nein 02.12.2021 
  
RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Marschhalt Campus Biel und Campus Burgdorf 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Arbeiten an der Realisierung des Campus Biel und des 
Campus Burgdorf zu stoppen und eine Neubeurteilung der Situation insbesondere in folgenden 
Bereichen vorzunehmen und dem Grossen Rat als Bericht vorzulegen: 

1. aktualisierter Zeitplan (politisch, rechtlich, planerisch und baulich) 

2. voraussichtliche Kostenentwicklung, besonders voraussichtliche Kostenüberschreitungen 

3. hängige juristische Verfahren, die mit den beiden Projekten zu tun haben 

4. mögliche Änderungen insbesondere in bildungspolitischer Hinsicht (Schulstandorte und an-
deres) aufgrund der Verzögerungen 

5. Notwendigkeit von Provisorien insbesondere in Burgdorf 

Begründung: 

Die Umsetzung der beiden Grossprojekte «Campus Biel» und «Campus Burgdorf», die mitei-
nander verbunden sind, bereitet Sorgen. Aufgrund erheblicher Verzögerungen in Biel kann der 
ursprüngliche Zeitplan bei Weitem nicht eingehalten werden. Nach wie vor stehen unerledigte 
Rechtsstreitigkeiten in Biel an. Auch die Kostenentwicklung und in Burgdorf die Frage nach Pro-
visorien geben zu Bedenken Anlass. Der Regierungsrat wird um einen Marschhalt und eine 
Neubeurteilung der Grossprojekte zuhanden des Grossen Rates ersucht. 

Begründung der Dringlichkeit: Es besteht aufgrund der dynamischen Entwicklung Bedarf, zumindest im Frühling 2022 
umfassend Kenntnis über den Stand der äusserst umfangreichen und teuren Vorhaben zu erhalten. 
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Verteiler 
‒ Grosser Rat 


